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SACHDARSTELLUNG: 
 
Es wird an dieser Stelle im Grundsatz auf die Ausführungen der Drucksache 82/2018 zu Top 10 der 
heutigen Sitzung am 24.09.2019 samt beigefügten Anlagen verwiesen. 
 
An dieser Stelle weist die Gemeindeverwaltung daraufhin, dass es sich durch die Novelle der Ge-
meindeordnung bei der Beratung über die Einberufung einer Bürgerversammlung korrekterweise um 
die Einberufung einer „Einwohnerversammlung“  handeln muss nach § 20 a Gemeindeordnung BW. 
 
Dass der Antrag der FBS Fraktion auch so zu verstehen war, wurde durch das Anschreiben des Vorsit-
zenden vom 01.08.2018 und der Rückantwort von Herrn Rilling für die FBS Fraktion im Starzacher 
Gemeinderat vom 05.09.2018, geklärt.  
 
Einwohnerversammlung: 
 
Es wird nachfolgend dargestellt, wie sich gesetzlich die Durchführung einer Einberufung einer Ein-
wohnerversammlung gestaltet, insbesondere welche Konsequenzen diese zwingend hat und die 
unbedingt zu beachten sind.   
 
Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ermöglicht es den Bürgern und Einwohnern einer 
Gemeinde durch eine Vielzahl verschiedener Verfahren, sich an den Belangen des Gemeinwohls 
aktiv zu beteiligen. 
 
Eine der besten Möglichkeiten ist es, Kontakt mit der Gemeindeverwaltung aufzunehmen. Auch ein 
eingerichtetes Amtsblatt wie der Starzach Boten oder die Homepage der Gemeinde bieten Mög-
lichkeiten, dass sich die Einwohner aktiv über das Geschehen in der Gemeinde informieren können. 
Die beste Möglichkeit besteht aus Sicht des Vorsitzenden darin, bei jeder Gemeinderatssitzung per-
sönlich teilzunehmen und ggfls. in der Fragestunde Fragen an den Vorsitzenden zu stellen. Auch die 
Kontaktaufnahme und der Dialog mit den Gremiumsmitgliedern stellt eine sehr gute Möglichkeit dar. 
 
Auch die Gemeinderäte haben durch ein eingeräumtes Redaktionsstatut die Möglichkeit, dass die 
Fraktionen unter der Rubrik „Aus dem Gemeinderat“ zu bestimmten Sachverhalten ihre Sichtweise 
erläutern. Weitere Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung oder zutreffender der Einwohnerbeteiligung, 
bestehen darin, dass z.B. Einwohnerversammlungen stattfinden können, wenn ein Einwohnerantrag 
hierzu z.B. erfolgt. 
 
Es besteht also eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Einwohner sich aktiv zu informieren, aber noch 
wichtiger, dass der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung gemeinsam die Einwohner für eine 
politische Willensbildung mit Informationen versorgen. 
 
Im Falle der „Entwicklung des Grundschulstandortes mit Ganztagesbetrieb in Starzach-Bierlingen“, bei 
der es unter anderem darum geht, einen barrierefreien Umbau zu bewerkstelligen und z.B. hierfür 
außerdem eine Mensa mit Verbesserung der Schulsportmöglichkeiten herzustellen, wurden  die Ein-
wohner aus Sicht der Verwaltung frühzeitig informiert und beteiligt. Von zahlreichen Einwohnern wur-
den diese Informationen und Angebote auch nachgefragt und genutzt. 
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 Bisher fanden folgende öffentliche Beteiligungen zum Projekt statt: 
 
Beiträge bzw. Ankündigungen von Terminen sowie Einladung der Öffentlichkeit im Starzach Bo-
ten bisher: 
 Erinnerung an Vereine KW 11/2017 Seite 8 
 Einladung Vereine Machbarkeitsstudie KW 28/2017 Seite 16 
 Eine Einladung im Starzach-Boten für die Besichtigungsfahrt  der Hallen erschien in den KWs 43   

   und 45 im Jahr 2017. 
 Eine weitere Information erschien in KW 34/2018. Der Freundeskreis der Starzacher Schule so-

wie die Elternbeiräte, Mitarbeiter der Ganztagesbetreuung und die Grundschule selbst luden 
dabei zu einer Infoveranstaltung am 11.09.2018 ein. wurde wird eine Mensa und eine Sport-
halle gefordert. 

 
Durchgeführte Veranstaltungen zum Thema bisher: 
 Die erste Veranstaltung war am 22.03.2017 um 19 Uhr im Bürgerhaus Bierlingen.  
 Die Vorstellung der Machbarkeitsstudie war am 27.07.2017 um 20 Uhr im Bürgerhaus  

Bierlingen.  
 Am 17.11.2017 ab 13 Uhr wurden die Hallen in Empfingen, Seebronn, Wendelsheim und   

   Remmingsheim angeschaut.  
 Am 23.03.2018 wurde die Soccer-Arena in Sindelfingen besichtigt.  
 
Öffentliche Drucksachen zur Gemeinderatssitzungen zum Thema bisher:  
Es erfolgen immer, unabhängig von der öffentlichen Einladung zur Gemeinderatssitzung eine An-
kündigung sowie ein Bericht im Gemeinderatstagebuch über die TOPs 
 
Machbarkeitsstudie:  
06.02.2017 TOP 3 DRS 07/2017 
29.06.2017 TOP 4 DRS 39/2017 
 
Realisierungswettbewerb: 
Öffentliche Bekanntgaben am 13.03.2017 
25.06.2018 TOP 5 DRS 60/2018 
 
All diese Inhalte erschienen auch auf der Homepage der Gemeinde Starzach. 
 
Diese Hintergründe werden hier deshalb erneut aufgezeigt, da die Gemeinde grundsätzlich eine 
Unterrichtungspflicht gegenüber ihren Einwohnern und Bürgern hat. Dabei soll so früh wie möglich ein 
Informationsfluss stattfinden, so wie hier erfolgt. 
 
In der Gemeindeordnung ist hierzu festgelegt, dass unter dem § 20 GemO die Beteiligung und Un-
terrichtung der Bürger möglichst frühzeitig stattzufinden hat. Im Grundsatz heißt es aber, soll der all-
gemeine und öffentliche Meinungsbildungsprozess möglichst nahe dem Zeitpunkt liegen, an dem 
im Gemeinderat die Diskussion über das „ob“ und „wie“ der Planung oder des Vorhabens beginnt; 
allerdings müssen die Vorstellungen des Gemeinderates schon so weit entwickelt sein, dass die Ein-
wohner über die Grundlagen, Ziele, Zweck und Auswirkung unterrichtet werden können. Bei der Wahl 
des Zeitpunkts der Unterrichtung muss auch pflichtgemäß geprüft werden, ob nicht durch eine zu 
frühe Unterrichtung Nachteile entstehen können, z.B. zu frühe Bekanntgabe der Absichten. 
 
§ 20 a der Gemeindeordnung regelt u.a. die formalen Voraussetzungen und Inhalte einer Einwoh-
nerversammlung (vgl. Anlage). 
 
In der Einwohnerversammlung können so z.B. nur Einwohner das Wort erhalten. Der Vorsitzende kann 
auch anderen Personen das Wort erteilen. Im letzten Absatz des Paragraphen wird gesetzlich festge-
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legt, dass die in einer Einwohnerversammlung genannten Vorschläge und Anregungen innerhalb 
einer Frist von drei Monaten von dem für die Angelegenheit zuständigen Organ der Gemeinde be-
handelt werden müssen. 
 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Verwaltung eine Aufbereitung der Vorschläge und Anregungen 
vorbereiten muss und in einer gesonderten Gemeinderatssitzung eine Beschlussfassung der Ge-
meinderäte über diese Punkte zu erfolgen hat. Dies ist unumgänglich, schließlich baut sich bei den 
Einwohnern aufgrund der stattfindenden Beteiligung eine Erwartungshaltung auf.  
 
Sollte der Beschluss für eine Durchführung einer Einwohnerversammlung erfolgen, so wird voraussicht-
lich eine weitere Sonder-Gemeinderatssitzung im Anschluss an eine durchgeführte Einwohnerver-
sammlung erfolgen müssen, voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2019. 
 
Für die Einberufung und Durchführung einer Einwohnerversammlung ist es auch Voraussetzung, dass 
eine Tagesordnung durch den Gemeinderat festgelegt wird. Diese Festlegung muss in der heutigen 
Sitzung bei Bedarf erfolgen. 

 
Weiterhin sollte im Fall einer Beschlussfassung für eine Einwohnerversammlung entscheiden werden, 
ob die Einwohnerversammlung einmalig stattfindet oder pro Ortsteil. 
 
Eine Möglichkeit dies organisatorisch umzusetzen bestände darin, dass die Vertreter der Ortsteile der 
Gemeinderäte in den Bürgerhäusern und den Hallen der Gemeinde Starzach die Einwohnerver-
sammlung abhalten, da es die Gemeindeordnung ermöglicht, dass der Vorsitzende des Gemein-
derates, also Bürgermeister Noé, den Vorsitz für die Durchführung einer Einwohnerversammlung ab-
geben kann. Ihm muss aber ständiges Rederecht eingeräumt werden. 
 
Die Gemeindeverwaltung würde diese Variante aus dem Grund befürworten, da dann zeitgleich 
anschließend alle Anregungen und Wünsche gesammelt werden können und diese alle in der Son-
der-Gemeinderatssitzung beraten und beschlossen werden können. 
 
Alternativ zu einer Einwohnerversammlung und den bisherigen Aktivitäten zur Informationsverbreitung 
und Möglichkeiten der Informationsbeschaffung könnte darüber nachgedacht werden, ob auf der 
Homepage der Gemeinde eine gesonderte Rubrik erfolgt, auf der ein Austausch der Einwohner 
stattfinden kann. Ein Beispiel hierfür ist, dass auch die Landeshauptstadt Stuttgart über eine derartige 
Einrichtung auf der Homepage eine weitere Form der Bürgerbeteiligung vornimmt. So könnte z.B. auf 
der Homepage eine nicht repräsentative Onlineumfrage oder ein Stimmungsbarometer zu Themen 
und Projekten eingerichtet werden. 
 
 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 
 
Die Gemeindeverwaltung verweist auf die oben erfolgte Sachdarstellung. Je kleiner eine Gemeinde 
ist, desto praktischer sollte die Handhabung der Bürgerbeteiligung erfolgen. Grundsätzlich unterstützt 
die Verwaltung die Bürgerbeteiligung.  Es ist jedoch unbedingt zu klären, ob der Gemeinderat die 
formalen Beteiligungsverfahren wählen möchte, die sich aus der Gemeindeordnung ergeben oder 
ob praktikablere Lösungen wie das persönliche Gespräch zielführender für das konkrete Projekt sind. 
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BESCHLUSSANTRAG: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt, dass eine Einwohnerversammlung  
a. stattfinden soll 
b. nicht stattfinden soll 

 
2. Im Falle einer Beschlussfassung von Nr. 1 a soll das zu beratende Thema für die Einwohnerver-

sammlung sowie deren Tagesordnung hiermit festgelegt werden: 
 
 
 
 
 
3. Organisatorisches: 

Im Falle einer Beschlussfassung von Nr. 1 a soll die Einwohnerversammlung in den einzelnen 
Ortsteilen abgehalten werden. Hierbei obliegt es dem Vorsitzenden des Gemeinderates,  einen 
Vertreter mit dem Vorsitz für die Einwohnerversammlung zu beauftragen. 
 

4. Im Anschluss an die durchgeführte Einwohnerversammlung erfolgt eine Beratung und Beschluss-
fassung über die eingegangenen Anregungen und Vorstellungen in einer Sonder-
Gemeinderatssitzung. 
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